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I. Allgemeine Beschreibung

1. Entwicklung des Programms Erasmus Mundus

Das derzeitige Programm Erasmus Mundus ist ein Programm für Zusammenarbeit und 
Mobilität in der Hochschulbildung, mit dem sich die Europäische Union weltweit als ein 
Exzellenzzentrum des Lernens darstellen will. Weitere Ziele des neuen Programms sind die 
Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten 
sowie die Entwicklung von Drittstaaten im Hochschulbereich.

Der Bericht über die Zwischenbewertung für den Zeitraum 2004-2006 zeigt eine eher positive 
Bilanz.

Für den Zeitraum 2004-2006 umfasste das Programm:

– 2.325 Stipendien für Gaststudierende aus Drittstaaten
– 19 Partnerschaften
– 23 Projekte zur Steigerung der Attraktivität der europäischen Hochschulbildung
– 323 Hochschuleinrichtungen in Europa und in teilnehmenden Drittstaaten.

Für den Programmplanungszeitraum 2004-2008 belief sich die finanzielle Gesamtausstattung 
auf 230 Millionen Euro.

2006 wurde jedoch die Komponente „Externe Zusammenarbeit“ eingeführt, um einer 
größeren Zahl ausländischer Studierender ein Studium in der Europäischen Union durch die 
Gewährung von Stipendien aus externen Finanzmitteln, so genannten „Fenstern“, im Rahmen 
von Partnerschaften mit mehreren europäischen Hochschulen zu ermöglichen, ohne jedoch an 
einem Erasmus-Mundus-Masterstudiengang teilnehmen zu müssen. Durch diese Fenster 
wurde die ursprüngliche Mittelausstattung des Programms von 2005-2007 um 66,1 Millionen 
Euro aufgestockt und damit die Gewährung von 1.595 zusätzlichen Stipendien (Studierende 
und Personal) ermöglicht.

2. Das neue Programm Erasmus Mundus (2009-2013)

 Im vorliegenden Vorschlag für einen Beschluss sieht die Kommission insbesondere 
Folgendes vor:

– die Ausdehnung des Programms Erasmus Mundus 2009-2013 auf gemeinsame 
Promotionsprogramme, 

– Finanzmittel in Höhe von 493 Millionen Euro für Aktion 1 (Erasmus-Mundus-
Master- und Promotionsprogramme) und Aktion 3 (Maßnahmen zur Verbesserung 
der Attraktivität der europäischen Hochschulbildung),

– Einführung von Stipendien für europäische Studierende, die an einer 
Mobilitätsmaßnahme in der Europäischen Union teilnehmen.

 Das neue Programm umfasst drei Aktionen:

Aktion 1 (gemeinsame Master- und Promotionsprogramme, Stipendien) hat zum Ziel, die 
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Spitzenqualität der europäischen Hochschulbildung in der Welt zu fördern.

Aktion 2 (Partnerschaften mit Hochschuleinrichtungen in Drittstaaten, einschließlich 
Stipendien) ist eine Aktion der externen Zusammenarbeit. Sie hat zum Ziel, Humanressourcen 
zu entwickeln und die Fähigkeit zur internationalen Zusammenarbeit zwischen 
Hochschuleinrichtungen in Drittstaaten entsprechend der Außenpolitik der EU auszubauen.

Aktion 3 (spezifische Kommunikations- und Informationsmaßnahmen) zielt auf die 
Verbesserung des Bekanntheitsgrads der europäischen Hochschulbildung auf internationaler 
Ebene ab.

 Mittelausstattung

Die für das Programm 2009-2013 vorgesehene finanzielle Gesamtausstattung beträgt 950 
Millionen Euro. Sie setzt sich aus zwei getrennten Teilen zusammen: einer Mittelzuweisung
für Aktion 1 und Aktion 3 und einer getrennten Mittelzuweisung für Aktion 2.

So beläuft sich die Mittelausstattung für Aktion 1 und Aktion 3 (gemeinsame Master- und 
Promotionsprogramme, Stipendien, und Projekte zur Steigerung der Attraktivität der 
europäischen Hochschulbildung) auf 493,69 Millionen Euro. Diese Mittel werden von der GD 
EAC verwaltet.

Die Mittelausstattung für Aktion 2 (Partnerschaften im Rahmen der externen 
Zusammenarbeit) wird durch Instrumente der externen Zusammenarbeit finanziert. Diese 
Mittel werden von der GD RELEX und der GD AIDCO verwaltet.

Gemäß dem Vorschlag der Kommission werden für Aktion 2 460 Millionen Euro 
veranschlagt und vorläufig auf verschiedene Instrumente der Außen- und 
Entwicklungspolitik aufgeteilt:

– Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI): 140 Millionen Euro
– Instrument der Entwicklungszusammenarbeit (DCI): 240 Millionen Euro
– Instrument für die Zusammenarbeit mit Industrieländern und anderen Ländern mit hohem 

Einkommen (ICI): 20 Millionen Euro
– Instrument für die Heranführungshilfe (IPA): 30 Millionen Euro
– 10. Europäischer Entwicklungsfonds (EEF): 30 Millionen Euro.

II.  Bemerkungen zu dem Vorschlag für das Programm Erasmus Mundus 
2009-2013

Die Berichterstatterin bedauert, dass die Kommission nur eine vorläufige Aufteilung der 
Mittel für Aktion 2 geben kann. Bei diesem bedeutenden Betrag (460 Millionen) gibt es 
außerdem Ungenauigkeiten, insbesondere hinsichtlich:

– der genauen Summe, die für die Mobilität von Studierenden aus Drittstaaten und die 
Mobilität europäischer Studierender bereitgestellt wird,
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– der geografischen Gebiete, die von der GD RELEX als vorrangig eingestuft werden und 
folglich in den Genuss dieses Austauschprogramms kommen.

1. Eine teilweise „vorläufige“ Mittelausstattung

Es sei darauf hingewiesen, dass die GD RELEX ihre Prioritäten für jeden Drittstaat in einem 
für sieben Jahre erstellten Strategiepapier festlegt. So werden ihre Prioritäten für den Zeitraum 
2007-2013 auf der Grundlage einer ungefähren Mittelausstattung, die 2010 revidiert werden 
kann, festgelegt.

So könnte der Bereich der Bildung und Hochschulbildung für einige geografische Gebiete 
nicht mehr als vorrangig betrachtet werden, wenn die GD RLEX ihre neuen Leitlinien für den 
kommenden Zeitraum festlegt.

2. Fehlende Klarheit bei der Verwendung der Mittel von Aktion 2

Bei der im Rahmen der Aktion 2 vorgeschlagenen Mittelausstattung muss sehr genau 
hingesehen werden, da es hier zwei unterschiedliche Arten von Mitteln gibt: 

– Mittel, die die Entwicklungspolitik betreffen (den EEF auf der Grundlage des Abkommens 
von Cotonou vom Juni 2000 in der 2005 geänderten Fassung und das im EU-Haushalt 
vorgesehene DCI),

– Mittel, die die Außenbeziehungen betreffen (ENPI, IPA und ICI, die im Rahmen der 
Außenbeziehungen verwaltet werden).

In der derzeitigen Fassung des Programms ist ein gewisser Mangel an Klarheit und 
Transparenz in Bezug auf den für jedes dieser Instrumente festzulegenden endgültigen 
Betrag sowie in Bezug auf dessen Verwendung zur Finanzierung der Mobilität von 
Studierenden aus Drittstaaten und europäischen Studierenden und die damit 
zusammenhängenden Bedingungen (etwaige Verpflichtung zur Rückkehr in den 
Herkunftsdrittstaat nach dem Austausch) zu bedauern. Diese Informationen dürfen nicht nur
in den Ausschreibungen enthalten sein.

3. Unzureichende Einhaltung der geografischen Verteilung und der Gleichstellung von 
Männern und Frauen

Die geografische Verteilung der Partnerschaften im Rahmen der Aktion 2, die nur von der GD 
RELEX und der GD AIDCO beschlossen wird, könnte beispielsweise erneut dazu führen, 
dass Studierende aus Asien zu Lasten von Studierenden aus Ländern des Mittelmeerraums 
oder aus AKP-Staaten, wie dies im derzeitigen Programm der Fall ist, übermäßig vertreten 
sind.

Außerdem sollte vermieden werden, dass einige Länder in den Erasmus-Mundus-
Masterkonsortien unterrepräsentiert sind, wie dies derzeit für Griechenland, Österreich oder 
die Slowakei der Fall ist.
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Zur Information sei darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2007/2008 273 Erasmus-Mundus-
Stipendien – davon 75 Stipendien für Nordamerika, 27 für Indien, 21 für China und 16 für 
Russland – gewährt wurden. Hinzu kommen die im Rahmen „der Fenster für externe 
Zusammenarbeit“ vergebenen Stipendien, d.h. 63 Stipendien für die Balkanländer, 37 für 
China und 403 für Indien.

Die von der GD RELEX und der GD AIDCO getroffene Entscheidung ist somit 
ausschlaggebend, um eine ausgewogene Vertretung der Studierenden nach ihrer 
geografischen Herkunft zu gewährleisten.

Ebenso muss der Grundsatz der Gleichstellung von Männern und Frauen im Rahmen der 
Zulassung der Studierenden zu den Partnerschaften tatsächlich eingehalten werden, wie dies 
bei der Auswahl der sich um die Teilnahme an Erasmus-Mundus-Masterprogrammen 
bewerbenden Studierenden bereits der Fall ist. Beispielsweise waren von den 403 
Stipendiaten aus Indien im Zeitraum 2007-2008 nur 103 Frauen.

Obwohl diese beiden Grundsätze der ausgewogenen Vertretung (der geografischen Gebiete 
und von Männern und Frauen) im Rahmen der laufenden Erasmus-Mundus-
Masterprogramme enthalten sind und angewandt werden, scheinen sie im Rahmen der 
Partnerschaften mit Drittstaaten nur sehr partiell umgesetzt zu werden.

III. Vorschläge der Berichterstatterin

Ziel dieses Programms ist es, die europäische Hochschulbildung sowohl aufgrund ihrer 
Qualität als auch im Hinblick auf ihre Aufnahmebedingungen attraktiv zu gestalten. Es muss 
somit dafür Sorge getragen werden, dass die Zunahme der Zahl der Stipendiaten nicht auf 
Kosten der Qualität der Aufnahmestrukturen und der Betreuung der einzelnen Teilnehmer 
geht.

Es ist auch wichtig, dass ein klares Programm vorgelegt wird, damit die Studierenden über 
den in Frage kommenden Studiengang, die Finanzierung, das Stipendium und die Dauer des 
Stipendiums informiert sind. Dies wird eine bessere Kommunikation und eine bessere 
Förderung des Programms auf internationaler Ebene ermöglichen.

1. Zu Aktion 1

– Besondere Aufmerksamkeit muss Maßnahmen gelten, die zur Erleichterung der 
Visaerteilung für Studierende zu ergreifen sind, wie beispielsweise die Herausgabe und 
Verbreitung eines Leitfadens für vorbildliche Verfahren für Hochschuleinrichtungen, die als 
Koordinatoren der Konsortien fungieren, oder die Erstellung eines besonderen 
Informationsdokuments „Erasmus Mundus“;

– der Zugang zum Programm müsste auch für Studierende mit einer Behinderung 
gewährleistet sein, und zwar unter Achtung des Grundsatzes der Gleichstellung von Männern 
und Frauen im Hinblick auf eine ausgewogene Vertretung;

– es müssten Maßnahmen zur Förderung öffentlich-privater Partnerschaften zwischen 
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Hochschulen und Unternehmen unterstützt werden, durch die eine bessere Anpassung der 
Studiengänge an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes ermöglicht, aber auch der Zugang zu 
Praktika begünstigt würde;

– auch sollten die Anstrengungen verstärkt werden, damit die europäischen Sprachen von 
ausländischen Studierenden nicht als Hindernis, sondern vielmehr als ein Mehrwert zu ihrem 
Studiengang angesehen werden.

2. Zu Aktion 2

– Es müsste auf eine klarere und transparentere Abfassung hingewirkt werden, die eine 
genauere Bestimmung des Mindestbetrags gestattet, der den einzelnen Finanzinstrumenten 
im Rahmen der externen Zusammenarbeit jeweils zugewiesen wird;

– es muss genau angegeben werden, wie viele Stipendien in diesem Rahmen an Studierende 
aus Drittstaaten und wie viele an europäische Studierende vergeben werden;

– im Rahmen des Auswahlverfahrens müssten der Grundsatz der Gleichstellung von Männern 
und Frauen und der Grundsatz der ausgewogenen geografischen Verteilung eingehalten 
werden.

3. Zu Aktion 3

– Die Informationen über dieses Programm müssen durch eine klare Information in mehreren 
Sprachen, die an eine Vielzahl von Hochschulen in Drittstaaten gerichtet wird, verstärkt und 
verbessert werden;

– es wäre notwendig, einer möglichst großen Zahl von Hochschulen ein Muster für die auf 
ihrer Website ins Netz zu stellenden Informationen an die Hand zu geben,

– es sollte sich auch der Vertretungen der Kommission vor Ort in diesen Ländern bedient 
werden, an die sich zahlreiche Studierende wenden, um Informationen über dieses 
Austauschprogramm zu erhalten.
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